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In der gegenständlichen Anfrage werden an mich 
folgende Fragen gerichtet: 

" 1) Werden Sie hinkünftig für die numerische 
Erfassung auch der in Privatordinationen durchgeführten 
Schwang.erschaftsabbrüche sorgen?. 

2) Welche Möglichkeiten sehen Sie bezüglich einer. 
anonymen Erhebung nach den Tatbeständen 9 . die zu einem 
Schwangerschaftsabbruch geführt haben, und zwar aufge-

... gliedert nach Abbrüchenaus medizinischen Gründen, Fäl
len außergewöhnlicher Bedrängnis oder sonstigen Gründen ?" 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1): 

Ich habe nicht die Absicht, die freipraktizierenden 
Ärzte zur Meldung der von ihnen in ihrenPrivatordinatio
nendurchgeführten Schwangers~haftsabbrUche zu verpflichtel,'l •. 

Zu 2)~ 

Eine derartige Meldepflicht besteht derzeit nur· 
aus seuchenpoliz..eiJ·jcfu.en Gründen bei einigen wenigen 
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übertragba:r;en Krankheiten. Die Einführung einer Meldepflicht 
bei Schwangerschaftsunterbrechungen widerspricht dem Ärzte
geheimnisund ist weder den Ärzten noch den Frauen zumutbar. 

Aus diesen Gründen "lehne ich Maßnahmen dieser'oder 
ähnlicher Art in bezug auf Schwangerschaftsabbrüche grund
sätzlich ab. 

Der Bundesminister: 

" / 

./ 
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